
1 
 

 
Dritte Sammeländerungssatzung zur Änderung der 

Bewerbungsfristen 

an der Technischen Universität München 
 

Vom 19. Juni 2019 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 
und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die 
Technische Universität München folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Die nachfolgend genannten Satzungen der Technischen Universität München werden wie 
folgt geändert: 
 
1. In der Satzung über die Eignungsfeststellung für den Bachelorstudiengang Architektur 

an der Technischen Universität München vom 8. Juni 2017 wird § 2 Abs. 2 wie folgt 
gefasst: 

„(2) Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren sind im Online-
Bewerbungsverfahren für das jeweils nachfolgende Wintersemester bis zum 
15. Juli und für das Sommersemester bis zum 15. Januar an die Technische 
Universität München zu stellen (Ausschlussfristen).“ 

 
2. In der Satzung über die Eignungsfeststellung für den Bachelorstudiengang 

Ingenieurwissenschaften (Engineering Science) an der Technischen Universität 
München vom 3. Juli 2017 wird § 2 Abs. 2 wie folgt gefasst: 

„(2) Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren für das jeweils 
nachfolgende Wintersemester sind im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 
15. Juli und für das Sommersemester bis zum 15. Januar an die Technische 
Universität München zu stellen (Ausschlussfristen).“ 

 
3. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Computational 

Science and Engineering an der Technischen Universität München vom 17. Mai 2017, 
zuletzt geändert durch Nr. 32 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im 
Eignungsverfahren der Masterstudiengänge an der Technischen Universität München 
vom 25. April 2018, wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 sowie § 36 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 für das 
Wintersemester im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die 
Technische Universität München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und 
das Zeugnis als Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen 
der Abteilung Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität 
München bis spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 
3Andernfalls ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser 
Satzung noch nicht möglich.“ 
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4. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Ergonomie – 
Human Factors Engineering an der Technischen Universität München vom 4. Juni 2012, 
zuletzt geändert durch Nr. 51 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im 
Eignungsverfahren der Masterstudiengänge an der Technischen Universität München 
vom 25. April 2018, wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.7 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai und für das Sommersemester bis zum 
15. Januar an die Technische Universität München zu stellen (Ausschlussfristen). 
²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über das Bestehen des 
Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und Immatrikulation der 
Technischen Universität München bis spätestens fünf Wochen nach 
Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme des 
Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
5. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Materials Science 

and Engineering an der Technischen Universität München vom 26. Juli 2017, zuletzt 
geändert durch Nr. 52 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im 
Eignungsverfahren der Masterstudiengänge an der Technischen Universität München 
vom 25. April 2018, wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 sowie § 36 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 für das 
Wintersemester im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die 
Technische Universität München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und 
das Zeugnis als Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen 
der Abteilung Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität 
München bis spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 
3Andernfalls ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser 
Satzung noch nicht möglich.“ 

 
6. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang Biomedical 

Neuroscience an der Technischen Universität München vom 26. Februar 2018, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 7. Februar 2019, wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren 
Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 für das Wintersemester 
im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität 
München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als 
Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung 
Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität München bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls 
ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht 
möglich.“ 

 
7. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Radiation Biology 

an der Technischen Universität München vom 13. August 2015, zuletzt geändert durch 
Nr. 49 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im Eignungsverfahren der 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München vom 25. April 2018, wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 für das Wintersemester 
im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität 
München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als 
Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung 
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Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität München bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls 
ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht 
möglich.“ 

 
8. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsamen Masterstudiengang 

Biomassetechnologie der Technischen Universität München (TUM) und der Universität 
für Bodenkultur Wien (BOKU) vom 25. Oktober 2017 wird in der Anlage 2 
Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
9. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsamen Masterstudiengang 

Nachwachsende Rohstoffe an der Technischen Universität München und der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf vom 20. August 2015, zuletzt geändert durch 
Nr. 63 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im Eignungsverfahren der 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München vom 25. April 2018, wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
10. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Forst- und 

Holzwissenschaft, den Master-Teilzeitstudiengang Forst- und Holzwissenschaft (50%) 
sowie den Master-Teilzeitstudiengang Forst- und Holzwissenschaft (66%) an der 
Technischen Universität München vom 18. Oktober 2016, zuletzt geändert durch Nr. 67 
der Sammeländerungssatzung über die Kommission im Eignungsverfahren der 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München vom 25. April 2018, wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
11. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Sustainable 

Ressource Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) an der Technischen 
Universität München vom 20. August 2015, zuletzt geändert durch Nr. 75 der 
Sammeländerungssatzung über die Kommission im Eignungsverfahren der 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München vom 25. April 2018, wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 
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„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 für das Wintersemester 
im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität 
München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als 
Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung 
Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität München bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls 
ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht 
möglich.“ 

 
12. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 

Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München vom 10. Juni 2016, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 22. Oktober 2018, wird in der Anlage 2 
Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 für das Wintersemester 
im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität 
München zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als 
Nachweis über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung 
Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität München bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls 
ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht 
möglich.“ 

 
13. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Naturschutz und 

Landschaftsplanung, den Master-Teilzeitstudiengang Naturschutz und 
Landschaftsplanung (50%) sowie den Master-Teilzeitstudiengang Naturschutz und 
Landschaftsplanung (66%) an der Technischen Universität München vom 
15. Januar 2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Dezember 2018, wird die 
Anlage 2 Eignungsverfahren wie folgt geändert: 

a) Ziffer 2.2 wird neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den 
Unterlagen nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 für das Wintersemester im 
Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai und für das Sommersemester 
bis zum 15. Januar an die Technische Universität München zu stellen 
(Ausschlussfristen). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über das 
Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die 
Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht 
möglich.“ 

b) In Ziffer 3.2 Satz 1 wird das Wort „Fakultätsrat“ durch das Wort „Studienfakultätsrat“ 
ersetzt. 

 
14. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Ingenieurökologie, 

den Master-Teilzeitstudiengang Ingenieurökologie (50%) sowie den Master-
Teilzeitstudiengang Ingenieurökologie (66%) an der Technischen Universität München 
vom 6. November 2018 wird die Anlage 3 Eignungsverfahren wie folgt geändert: 

 
a) Ziffer 2.2 wird neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den 
Unterlagen nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.4 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 für das 
Wintersemester im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai und für das 
Sommersemester bis zum 15. Januar an die Technische Universität München 
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zu stellen (Ausschlussfristen). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis 
über das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung 
Bewerbung und Immatrikulation der Technischen Universität München bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 
3Andernfalls ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser 
Satzung noch nicht möglich.“ 

b) In Ziffer 3.2 Satz 1 wird das Wort „Fakultätsrat“ durch das Wort „Studienfakultätsrat“ 
ersetzt. 

 
15. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Brauwesen und 

Getränketechnologie an der Technischen Universität München vom 13. August 2018 
wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
16. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Pharmazeutische 

Bioprozesstechnik an der Technischen Universität München vom 13. August 2018 wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
17. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Technologie und 

Biotechnologie der Lebensmittel an der Technischen Universität München vom 
13. August 2018 wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
18. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Architektur an der 

Technischen Universität München vom 26. März 2018, zuletzt geändert durch Nr. 1 der 
Sammeländerungssatzung über die Kommission im Eignungsverfahren der 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München vom 25. April 2018, wird 
in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
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das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
19. In der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Urbanistik – 

Landschaft und Stadt der Technischen Universität München vom 25. März 2015, zuletzt 
geändert durch Nr. 4 der Sammeländerungssatzung über die Kommission im 
Eignungsverfahren der Masterstudiengänge an der Technischen Universität München 
vom 25. April 2018, wird in der Anlage 2 Eignungsverfahren Ziffer 2.2 neu gefasst: 

„2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen 
nach 2.3.1 bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München 
zu stellen (Ausschlussfrist). ²Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über 
das Bestehen des Bachelorstudiengangs müssen der Abteilung Bewerbung und 
Immatrikulation der Technischen Universität München bis spätestens fünf 
Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 3Andernfalls ist die Aufnahme 
des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch nicht möglich.“ 

 
20. In der Satzung über das Eignungsverfahren für den gemeinsamen Masterstudiengang 

Cartography an der Technischen Universität München, an der Technischen Universität 
Wien, an der Technischen Universität Dresden und an der Universität Twente vom 
23. Juni 2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 24. November 2015, wird § 2 Abs. 2 
wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsverfahren für das Wintersemester sind 
zusammen mit den Unterlagen nach Satz 4 Nr. 1 bis einschließlich Nr. 5 sowie § 3 
Abs. 1 Nr. 3 der Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsamen 
Masterstudiengang Cartography an der Technischen Universität München, an der 
Technischen Universität Wien, an der Technischen Universität Dresden und an der 
Universität Twente vom 23. Juni 2015 in der jeweils geltenden Fassung bis zum 
31. Mai an die Technische Universität München zu stellen (Ausschlussfrist).“ 

b) Satz 2 wird gestrichen. Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden zu den Sätzen 2 bis 4. 
 
 

§ 2 
 

1Diese Satzung tritt am 1. September 2019 in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung für alle 
Studierenden, die sich für das Sommersemester 2020 an der Technischen Universität 
München bewerben. 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 
15. Mai 2019 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 
19. Juni 2019. 
 
München, 19. Juni 2019 
 
Technische Universität München 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 19. Juni 2019 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 19. Juni 2019 
durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 19. Juni 2019. 

 


